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Regeste
Anerkennung Abschluss/Ausbildung
Erwägungen
E. 1
Für die Behandlung eines Fristwiederherstellungsbegehrens ist diejenige Behörde zuständig, die bei der Gewährung der Wiederherstellung der Frist über die nachgeholte Parteihandlung zu entscheiden hat (Urteile des BGer 2C_498/2019 vom 29. Mai 2019 E. 2 und 1C_491/2008 vom 10. März 2009 E. 1.2). Verfügungen der Vorinstanz im Bereich der Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses sind vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 31 f. sowie Art. 33 Bst. h des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]; vgl. hierzu Zwischenentscheid des BVGer im Verfahren B-1813/2020 vom 26. Februar 2021 E. 2.2), weshalb das Bundesverwaltungsgericht für die Behandlung des vorliegenden Gesuchs zuständig ist.
E. 2.1
Ist der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wieder hergestellt, sofern er unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die Wiederherstellung nach Art. 24 Abs. 1 VwVG kann auch verlangt werden, wenn der Prozess bereits abgeschlossen ist (Urteil des BGer 1C_491/2008 vom 10. März 2009 E. 1.3). Es handelt sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der sich aus dem Anspruch auf ein faires Verfahren ergibt (Urteil des BGer 2C_249/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4). Die Wiederherstellung der Frist wird im Interesse der Rechtssicherheit nur zurückhaltend und in besonderen Fällen gewährt. Nach der bundesgerichtlichen Praxis wird ein Fall von klarer Schuldlosigkeit vorausgesetzt (Urteil des BGer 5A_467/2019 vom 10. März 2020 E. 2.1). Entschuldigt wird die Säumnis nur, wenn seitens des Handlungspflichtigen kein Verschulden - auch keine bloss leichte Fahrlässigkeit - vorliegt (Urteil des BGer 2C_703/2009, 2C_22/2010 vom 21. September 2010 E. 3.3). In Frage kommen objektive Unmöglichkeit zum zeitgerechten Handeln, wie beispielsweise Naturkatastrophen, Militärdienst oder schwerwiegende Erkrankung - nicht hingegen Arbeitsüberlastung, organisatorische Unzulänglichkeiten oder Ferienabwesenheit - oder subjektive Unmöglichkeit, wenn zwar die Vornahme einer Handlung objektiv betrachtet möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, am Handeln gehindert worden ist, wobei insbesondere unverschuldete Irrtumsfälle in Betracht kommen (Urteile des BGer 2C_1096/2013 vom 19. Juli 2014 E. 4.1 und 2C_699/2012 vom 22. Oktober 2012 E. 3.1 f.).
E. 2.2
In formeller Hinsicht wird verlangt, dass die gesuchstellende Partei das Gesuch innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses stellt (Antrag) und die versäumte Rechtshandlung innert gleicher Frist nachholt (Urteil des BGer 2C_508/2016 vom 18. November 2016 E. 3.5.1). Wann das Hindernis vorliegend weggefallen ist, lässt sich weder der Gesuchsbegründung noch dem beiliegenden Arztzeugnis eindeutig entnehmen. Immerhin kann aber durch die rückwirkende Formulierung im Arztzeugnis ("in den vergangenen Wochen") davon ausgegangen werden, dass die Einschränkungen bei der Gesuchstellerin den gesamten Fristlauf betrafen und ab dem Zeitpunkt des Zeugnisses am 6. Oktober 2024 nicht mehr bestanden. Der Kostenvorschuss wurde mit Valuta 9. Oktober 2024 bezahlt, wobei der Betrag von der Finanzabteilung des Gerichts am 10. Oktober 2024 zurückgewiesen wurde. Das Fristwiederherstellungsgesuch datiert vom 10. Oktober 2024 und ging am 11. Oktober 2024 beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die versäumte Rechtshandlung wurde - unabhängig von der Art und Weise der Verbuchung durch das Gericht - innert Frist nachgeholt.
E. 2.3
Das Fristwiederherstellungsgesuch muss zudem begründet werden (vgl. bspw. Urteil des BGer 9C_1060/2010 vom 23. Februar 2011 E. 3.2 in fine; Patricia Egli, in: Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl., Zürich/Genf 2023, Art. 24 N 7; Stefan Vogel, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2019, Art. 24 N 18). Vorliegend ist nicht hinreichend dargetan, inwieweit die Gesuchstellerin im fraglichen Zeitpunkt beziehungsweise Zeitraum tatsächlich unverschuldeterweise abgehalten worden wäre, den Kostenvorschuss rechtzeitig zu leisten. Die Rechtsvertreterin führt aus, die Gesuchstellerin habe die Frist unverschuldet nicht einhalten können und verweist zur Begründung pauschal auf das eingereichte Arztzeugnis vom 6. Oktober 2024, das lediglich erklärt, die Gesuchstellerin sei aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigung in den vergangenen Wochen nicht in der Lage gewesen, ihren Alltagspflichten erwartungsgemäss nachzukommen. Insbesondere sei sie nicht fähig gewesen, ihre E-Mails zu lesen und zu beantworten. Dies habe zum Verstreichen lassen einer gerichtlich angeordneten Frist geführt. Soweit gesundheitliche Beeinträchtigungen durch einen Arzt im fraglichen Zeitraum belegt werden, muss daraus jedoch hervorgehen, dass die säumige Person an jeglichem zielgerichteten Handeln verhindert war (vgl. Urteile des BGer 2C_925/2018 vom 15. November 2018 E. 2.2.3 und 2C_1203/2013 vom 23. Dezember 2013 E. 2.2.2). Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Das Fristwiederherstellungsgesuch begründet mit keinem Wort, worin der Säumnisgrund liegt.
E. 2.4
Das Arztzeugnis ist allgemein gehalten. Auch wenn darauf abgestellt wird, fehlt es an der Voraussetzung, dass die Verhinderung unverschuldet sein muss. Ein Rechtsvertreter, der die Bezahlung des Kostenvorschusses der Klientschaft überlässt, hat die Aufgabe, sich zu vergewissern, dass die entsprechende Verfügung bei der Klientschaft eingegangen ist und diese die Zahlung auch geleistet hat (BGE 110 Ib 94 E. 2 in fine; Urteil des BVGer B-65/2012 vom 11. April 2012 E. 4.3.2 ff.; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, N 588). Ein Fehler des Rechtsvertreters oder seiner Hilfspersonen ist grundsätzlich der Prozesspartei zuzurechnen und stellt in der Regel keine unverschuldete Säumnis dar (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3, BGE 114 Ib 67 E. 2e; Urteile des BGer 8C_644/2022 vom 8. Februar 2023 E. 4.3.1 und 5A_467/2019 vom 10. März 2020 E. 2.1 in fine). Die Gesuchstellerin war (auch) im Verfahren B-5177/2024 anwaltlich vertreten. Die Umstände, welche die Gesuchstellerin von der Fristwahrung abgehalten haben, sind somit von ihr selbst beziehungsweise von ihrer Rechtsvertreterin zu verantworten.
E. 3
Das Fristwiederherstellungsgesuch betreffend die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses im Verfahren B-5177/2024 ist abzuweisen.
E. 4
Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die unterliegende Gesuchstellerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese sind angesichts des geringen Aufwands für das Gericht auf Fr. 250.- festzulegen. Der unterliegenden Gesuchstellerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE).
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